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S) im Jahr 2014 erstmals eine Befragung von Fachkräften der 
Sozialen Arbeit aus der 

Freien Straffälligenhilfe (Roggenthin/Kerwien 2014), die an ei-
nem Stichtag Informationen über die Lebensverhältnisse ihrer 
Klient:innen erfassten. Warum wurden die Fachkräfte und nicht 
die Betroffenen selbst befragt? Die Befragung der Betroffenen 
selbst ist im Rahmen einer solch kleinen Studie zu aufwändig, 
da sie schwierig zu erreichen sind. Aus diesem Grund entschied 
man sich, die Einrichtungen der Freien Straffälligenhilfe anzu-
fragen. Viele Menschen nutzen deren Angebote, sei es, weil sie 
straffällig geworden sind und Beratung benötigen oder weil sie 
inhaftiert wurden oder entlassen werden. Insofern sind die in 

der Straffälligenhilfe aktiven Vereine und Organisationen ein 
guter Kontakt, um bundesweit sowohl in ländlichen als auch 
städtischen Regionen eine Befragung durchzuführen. Die Fach-
kräfte erheben in der Beratung in der Regel die wichtigen Daten 
und können auch über die Schwierigkeiten und Probleme Aus-
kunft geben. 

Ein Ergebnis der Untersuchung von 2014 und der zweiten Stu-
die aus dem Jahr 2018 war, dass die wesentlichen Bewälti-
gungsprobleme der Betroffenenen in den Bereichen Wohnen, 
Umgang mit Behörden, Schulden und Sucht lagen (Roggenthin/
Kerwien 2014, S. 15; Roggenthin/Ackermann 2019, S. 14).

Hat sich daran in der Zwischenzeit etwas geändert? In welcher 
Lebenssituation befinden sich straffällig gewordene Menschen? 

A. Lebenslagenstudien der BAG-S1

Jährlich werden 90.000 bis 100.000 Personen in einer Jus-
tizvollzugsanstalt in Deutschland inhaftiert. Genauso viele 
verlassen diese jedes Jahr wieder.2 Wie wirkt sich die Ent-

lassung aus dem Gefängnis auf die Menschen aus? In welchen 
Lebenssituationen finden sie sich wieder? Welche Herausfor-
derungen haben sie im Alltag? Haben sie eine Arbeit oder eine 
eigene Wohnung? Die ersten Wochen und Monate nach der 
Entlassung gelten aus kriminologischer Sicht als äußerst kri-
tisch. Im Gefängnis werden die inhaftierten Menschen vollstän-
dig versorgt: Übernachtung, Essen, Arbeit – der Tagesablauf 
ist vorgegeben und strukturiert. Nach der Entlassung sind die 
Anforderungen dagegen hoch: Wo werde ich wohnen? Woher 
werde ich mein Einkommen beziehen? Wie werde ich meine 
Freizeit gestalten? In dieser Zeit müssen viele Entscheidungen 
getroffen werden, und die Betroffenen müssen auch mit Rück-
schlägen und Krisen umgehen. In der Regel verläuft die Zeit 
nach der Entlassung nicht so, wie sie sie sich in ihren Gedanken 
während der Haft vorgestellt haben.

Trotz der Bedeutung dieser Zeit ist über die Lebenssituationen 
von Menschen, die aus dem Gefängnis entlassen wurden, we-
nig bekannt. Dies gilt auch für den noch viel größeren Perso-
nenkreis von Menschen, der straffällig geworden ist, ohne ins 
Gefängnis zu müssen. Hierbei handelt es sich beispielsweise um 
Personen, die zu einer Geldstrafe verurteilt wurden. Menschen, 
die über ausreichend Einkommen verfügen, können diese be-
zahlen. Aber wie schaffen es die Personen mit nicht ausreichen-
den finanziellen Mitteln? In welcher Lebenssituation trifft diese 
Personen die Strafsanktion? Vor diesem Hintergrund initiierte 
die Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe e. V. (BAG-

1  Die 3. Online-Umfrage fußt auf den Vorarbeiten der Autor:innen der beiden ersten 
Umfragen, Klaus Roggenthin, Eva-Verena Kerwien und Clara Ackermann. Die Befragung 
wurde im März 2023 durchgeführt durch Christina Müller-Ehlers. Die Auswertung er-
folgte durch Christina Müller-Ehlers und Frank Wilde. 

2  Laut Statistischem Bundesamt gab es im Jahr 2016 100.300 Erstaufnahmen aus der 
Freiheit, im Jahr 2017 95.300 und im Jahr 2019 97.000 Aufnahmen (Destatis, Bestand 
der Gefangenen, versch. Jg). Die Statistik wurde im Jahr 2019 umgestellt, sodass es für 
2018 keine Angaben gibt. In den Jahren 2020 bis 2022 sind die Werte aufgrund der 
besonderen Vollstreckungsaufschübe durch die Corona-Schutzmaßnahmen nicht ver-
gleichbar. Für die Entlassungen gibt es keine vergleichbaren Angaben. Allerdings ist die 
Anzahl der inhaftierten Menschen in den angegebenen Jahren nicht deutlich gestiegen 
oder gesunken, sodass man plausibel von einer vergleichbaren Zahl ausgehen kann. 
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Mit welchen Problemen und Herausforderungen müssen sie 
sich auseinandersetzen? Um Antworten auf diese Fragen zu 
erhalten, hat die BAG-S im Jahr 2023 eine erneute Befragung 
durchgeführt. Im Folgenden werden die Ergebnisse dargestellt. 

B. Fragestellungen und Stichprobe

Die Freie Straffälligenhilfe hat die Aufgabe, straffällig geworde-
ne Menschen in ihren sozialen Problemlagen zu unterstützen, 
sodass ihnen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben mög-
lich wird (vgl. Kawamura-Reindl 2023). Sie ist, anders als die 
Soziale Arbeit im Justizvollzug oder die Bewährungshilfe, staat-
lich unabhängig und überwiegend in gemeinnützigen Vereinen 
oder Wohlfahrtsverbänden organisiert. Die Organisationsfor-
men sind dabei regional sehr unterschiedlich und vielfältig. 
Es gibt spezifische Einrichtungen, die ausschließlich Hilfen für 
straffällige Menschen anbieten. Vielfach handelt es sich aber 
um einzelne Projekte, die Teil eines auch in anderen Arbeits-
feldern tätigen Trägers sind. 

Die BAG-S verfügt über eine weitreichende Datenbank der Trä-
ger und hat insgesamt 447 Einrichtungen in Deutschland zur 
Teilnahme an der Untersuchung eingeladen.3 Mitarbeitende 
der Einrichtungen waren gebeten, in dem Zeitraum vom 02. 
März 2023 bis zum 10. März 2023 einen standardisierten On-
line-Fragebogen auszufüllen. Dieser Fragebogen enthielt im 
ersten Teil trägerspezifische Informationen (z. B. Bundesland, 
Rechtsform, angebotene Dienstleistungen). Der zweite Teil 
konzentrierte sich auf Daten zu den Klient:innen und erfasste 
soziodemografische Daten (z. B. Geschlecht, Alter) und Ein-
schätzungen über ihre Lebenssituation und Problemlagen (z. 
B. Wohnungslosigkeit, Schulden). Aufgrund der besonderen 
Maßnahmen während der COVID-19-Pandemie und der damit 
verbundenen zeitweisen Abschottung des Strafvollzuges wur-
de speziell nach den Auswirkungen dieser Zeit auf die Arbeit 
der Träger gefragt. Jede Fachkraft wurde gebeten, einen oder 
mehrere Bögen zu Klient:innen auszufüllen, die an diesem Tag 
beraten wurden. Mit dieser Art Stichtagserhebung sollte der 
Aufwand für die Fachkräfte in einem vertretbaren Rahmen ge-
halten werden.

Die Befragung zielt auf die Klient:innen der Freien Straffälligen-
hilfe. Sie ist damit nicht repräsentativ für die Gesamtheit der 
straffällig gewordenen Menschen. Gerade Personen mit höhe-
rem Einkommen suchen vermutlich eher kostenpflichtige Be-
ratungsdienste von Rechtsanwält:innen, Steuerberater:innen 
oder Immobilienmakler:innen auf, während die in der Regel öf-

fentlich finanzierten Angebote der Freien Straffälligenhilfe für 
die Betroffenen kostenfrei sind. Auf der anderen Seite gibt es 
3 Eine aktuelle Erhebung, wie viele Einrichtungen der freien Straffälligenhilfe es gibt, liegt 

nicht vor. In der letzten Erhebung aus den 2000er-Jahren wurden 542 Einrichtungen 
dazu gerechnet (Stelly/Thomas 2009, S. 4). 

auch Personen, deren Lebenssituation so desolat ist, dass sie 
selbst den Weg in die Beratungsstellen nicht finden. 

Insgesamt haben sich 110 Fachkräfte an der Befragung betei-
ligt und 133 Fragebögen vollständig ausgefüllt.4 Wie erwähnt, 
konnte und sollte eine Fachkraft mehrere Bögen zu Klient:innen 
ausfüllen. Im Vergleich zu den ersten beiden Befragungen ist 
dies in viel geringerem Umfang geschehen. Der Rücklauf blieb 
damit deutlich unter den Erwartungen. In den beiden vorheri-
gen Studien wurden 448 (2014) und 596 Bögen (2018) ausge-
füllt. Die Ergebnisse sind aus diesem Grund nicht vergleichbar.5

Ausgangspunkt der folgenden Ausführungen sind 133 Daten-
sätze, die sich auf die Lebenssituation der Klient:innen der frei-
en Straffälligenhilfe beziehen. Hiervon befand sich ein Drittel 
der Befragten noch im Strafvollzug. Bezogen auf den trägerspe-
zifischen Teil des Fragebogens können wir auf 110 Datensätze 
zurückgreifen. 

C. Ergebnisse

1. Informationen zum Träger

Der erste Teil des Fragebogens bezieht sich auf die Organisa-
tionen der freien Straffälligenhilfe, bei denen die Fachkraft be-
schäftigt ist. Insgesamt haben 110 Fachkräfte dazu Angaben 
gemacht. 

Mit Ausnahme von Brandenburg und Thüringen sind alle Bun-
desländer in der Auswertung vertreten. Jedoch gibt es deutli-
che Schwerpunkte im Süden: Jede dritte Antwort kam aus Bay-
ern – weitere 16 Prozent aus Baden-Württemberg. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt in Berlin mit 13 Prozent der Teilnehmenden. 
Die Länder Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-West-
falen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein 
sind mit jeweils 3 bis 6 Prozent vertreten. Einzelne Rückmel-
dungen kamen aus dem Saarland, Mecklenburg-Vorpommern 
und Hamburg. 

Die Fachkräfte sind überwiegend bei Einrichtungen beschäftigt, 
die Mitglieder eines Dachverbandes der freien Wohlfahrtspfle-
ge (Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie, Paritätischer) oder 
des DBH-Fachverbandes e.V. sind (87 Prozent). Die übrigen 13 
Prozent sind unabhängig oder in anderen Vereinigungen orga-
nisiert. Eine weitere Frage bezog sich auf die Rechtsform der 
Organisation. Die Mehrheit der Teilnehmenden, nämlich zwei 
Drittel, arbeitet in einem eingetragenen Verein. In gemeinnützi-
gen GmbHs sind weitere 16 Prozent tätig. Die übrigen Fachkräf-
te sind in Körperschaften öffentlichen Rechts, Stiftungen oder 
Trägerzusammenschlüssen beschäftigt.
4  Die Anzahl der Einrichtungen, bei denen die Fachkräfte beschäftigt waren, kann nicht 

angegeben werden. Die Beantwortung der Fragen war freiwillig. 
5  Für weitere Befragungen ist geplant, das Forschungssetting insgesamt zu überarbeiten. 
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Die Rückmeldungen decken damit sowohl geografisch als auch 
bezogen auf die Angebotsstruktur der Organisationen ein brei-
tes Spektrum ab. Im Folgenden stellen wir jetzt die Ergebnisse 
bezogen auf die Klient:innen dieser Einrichtungen dar.

2. Soziodemografische Daten der Klient:innen

Seitens der Fachkräfte wurden 133 Datensätze zu Klient:innen 
übermittelt. Sechs ausgefüllte Fragebögen beziehen sich auf 
Angehörige. Die Angehörigenarbeit spielt in den letzten Jahren 
eine zunehmende Rolle in der Straffälligenhilfe. Insbesondere 
für Kinder von Inhaftierten gibt es zunehmend auch Angebote.6 
Aufgrund der geringen Anzahl an Daten für Angehörige wäre 
eine Auswertung nicht aussagekräftig gewesen. Daher werden 
sie in den weiteren Auswertungen nicht berücksichtigt.7

Geschlecht

Von den 127 Datensätzen, die sich auf straffällig gewordene 
Menschen beziehen, sind 87 Personen männlich (69 Prozent) 
und 38 Personen weiblich (30 Prozent). Bei zwei Personen wur-
de divers angegeben. Der hohe Anteil an Frauen ist überra-
schend, da ihr Anteil an Verurteilungen im Jahr 2021 bei 18 Pro-
zent (Destatis 2022) und an Inhaftierungen am 30.11.2022 bei 
6 Prozent lag (Destatis 2023). Die Gründe für diesen höheren 
Frauenanteil lassen sich aufgrund des Untersuchungssettings 
nicht feststellen. Es ist möglich, dass Frauen die Beratung und 
Unterstützungsangebote der freien Straffälligenhilfe häufiger 
in Anspruch nehmen, sei es aufgrund einer offeneren Haltung 
gegenüber Hilfe oder aufgrund ihres spezifischen Unterstüt-
zungsbedarfs. Da die Auswahl der Fachkräfte und Klient:innen 
nicht repräsentativ ist, könnte dies auch auf eine Verzerrung 
der Stichprobe hindeuten, beispielsweise durch eine verstärkte 
Rückmeldung von frauenspezifischen Projekten.

Alter

Beim Alter der Klient:innen können zwei Hauptgruppen identi-
fiziert werden: Die Altersgruppe von 22 bis 35 Jahren und die 
Gruppe von 36 bis 50 Jahren stellen jeweils 39 Prozent der Stich-
probe. Im Gegensatz dazu sind Jugendliche und Heranwachsen-
de (8 Prozent) sowie Personen über 50 Jahre (14 Prozent) in der 
Minderheit. Der geringe Anteil an Jugendlichen könnte auf die 
Zuständigkeit von Trägern der Jugendhilfe bei dieser Zielgruppe 
hinweisen. Ältere Menschen sind zwar im Bereich der Straffäl-
ligkeit eine wachsende, aber immer noch eine kleine Gruppe 
(vgl. Ghanem et al. 2023).

6  Vgl. den Schwerpunkt im Informationsdienst Straffälligenhilfe (2022), 30. Jg., Heft 1. 
Online verfügbar: https://www.bag-s.de/fileadmin/user_upload/Infodienst_1-2022_
fuer_Online-Veroeffentlichung.pdf

7  Für die Zukunft und mögliche weitere Erhebungen werden wir das Untersuchungsset-
ting anders gestalten, sodass eine gezieltere Auswertung beispielsweise der Auswir-
kung der Inhaftierung einer Person auf die Angehörigen ermittelt werden kann.

In Bezug auf die angebotenen Leistungen der Träger waren 
Mehrfachnennungen möglich (siehe Tabelle 1). Die Ergebnisse 
zeigen ein breites Spektrum an Angeboten der freien Straffälli-
genhilfe. Ein Schwerpunkt liegt auf der Beratung, darunter die 
allgemeine Beratung sowie die Beratung von Angehörigen und 
die Schuldnerberatung. Ein weiterer Schwerpunkt sind Wohn-
angebote, einschließlich Angebote zur Wohnungsvermittlung 
sowie Betreuungsprojekte im ambulanten und stationären Be-
reich (Wohnheim). Weitere differenzierte Angebote umfassen 
Projekte zur Vermeidung der Ersatzfreiheitsstrafe, frauenspezi-
fische Unterstützung, Täter-Opfer-Ausgleich und Drogen- sowie 
Suchtberatung. Qualifizierungs- oder Beschäftigungsprojekte 
sind dagegen eher selten vertreten.

Tabelle 1: Angebote der freien Straffälligenhilfe (Mehrfachnen-
nungen möglich)
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Herkunft

Eine weitere Frage bezieht sich auf die Herkunft der Klient:in-
nen: Die überwiegende Mehrheit, nämlich 78 Prozent, der 
Klient:innen wurde in Deutschland geboren. Wenn wir die Ver-
teilung nach Geschlecht betrachten, stellen wir fest, dass 83 
Prozent der Männer in Deutschland geboren wurden, während 
bei den Frauen nur 66 Prozent in Deutschland geboren sind.8 
Das bedeutet, dass jede dritte Frau in dieser Befragung nicht in 
Deutschland geboren wurde. Interessanterweise gibt es auch 
bei der Altersgruppe der 36- bis 50-jährigen Klient:innen eine 
Abweichung, da fast jede zweite Person dieser Altersgruppe 
nicht in Deutschland geboren wurde.

Um die Zuwanderungsgeschichte genauer zu erfassen, wurde 
auch nach der Herkunft der Eltern der Klient:innen gefragt. Die 
Ergebnisse zeigen, dass bei knapp der Hälfte der Klient:innen 
angegeben wurde, dass die Eltern in Deutschland geboren wur-
den. Bei 31 Prozent war dies nicht der Fall, und bei 20 Prozent 
der Antworten war diese Information nicht bekannt.

Der hohe Anteil von Personen, die nicht in Deutschland geboren 
wurden, verweist auf die Notwendigkeit in der freien Straffälli-
genhilfe, die sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen zu 
besitzen, um angemessen auf diese Klient:innen eingehen zu 
können. Daran schließen sich auch spezifische Beratungsbedar-
fe im Zusammenhang mit Fragen des Ausländerrechts, Diskri-
minierung und anderen Themen an. 

Bildungsstand

In einem weiteren Abschnitt sollte der Bildungsstand der Kli-
ent:innen in der Straffälligenhilfe ermittelt werden. Der Bil-
dungsabschluss kann in Deutschland als Indikator für den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt dienen. Ein Schulabschluss oder eine 
abgeschlossene Berufsausbildung erhöhen die Chancen auf 
eine Erwerbsarbeit erheblich (OECD 2023). Die Erwerbsarbeit 
wiederum gilt in der kriminologischen Forschung als möglicher 
positiver Faktor für die Reintegration (Humm 2022). Daher 
wurde in dieser Untersuchung erstmals nach dem höchsten Bil-
dungsabschluss der Klient:innen gefragt (siehe Tabelle 2).

Der häufigste Abschluss ist die Berufsreife (ehemals Haupt-
schulabschluss) mit einem Anteil von 36 Prozent. Dieser Anteil 
liegt bei Personen, die nicht Deutschland geboren sind, deut-
lich niedriger (18 Prozent). Jede:r Zehnte hat eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung. Im Vergleich zu Männern verfügen 
Frauen seltener über einen Ausbildungsabschluss. Dafür ha-
ben sie häufiger den „Mittleren Schulabschluss“ (18 Prozent) 
erworben. 28 Prozent der Klient:innen in der Straffälligenhilfe 
verfügt über keinen Schulabschluss.  Bei Personen, die nicht in 
8  Die Daten der beiden Personen, bei denen divers angegeben wurde, werden wir weiter 

unten gesammelt auswerten.

Deutschland geboren sind, ist dieser Anteil deutlich höher (46 
Prozent). Hierfür kann es unterschiedliche Gründe geben. So 
werden ausländische Abschlüsse nicht immer anerkannt oder 
es war aufgrund von Umständen im Heimatland bzw. der Flucht 
keine Beschulung und Ausbildung möglich. Höhere Bildungs-
abschlüsse wie Fachabitur, Abitur oder ein Hochschulstudium 
stellen die Ausnahmen unter den Beteiligten dar.9

Tabelle 2: Höchster Bildungsabschluss in Prozent (n=127) 

Ein niedriger Bildungsabschluss oder das Fehlen einer formel-
len Bildung können Hindernisse für die berufliche Integration 
darstellen. Daher ist die gezielte Unterstützung bei der Verbes-
serung der Bildung und der beruflichen Qualifikation auch ein 
wichtiges Thema für die Straffälligenhilfe.

3. Lebenslagen der straffällig gewordenen Menschen

Im Folgenden haben wir danach gefragt, in welchen Lebensla-
gen sich die Klient:innen in den zentralen Bereichen Wohnen, 
Einkommen und soziale und familiäre Beziehungen zum Zeit-
punkt der Befragung befunden haben.

Wohnsituation

Zum Zeitpunkt der Umfrage war ein Drittel der Klient:innen in-
haftiert (s. Tabelle 3). Die freie Straffälligenhilfe bietet bereits in 
den Justizvollzugsanstalten Beratung an. Die Beratungen finden 
entweder in den Anstalten statt oder inhaftierte Personen, die 
im offenen Vollzug untergebracht sind, können die Anstalten 

9  Hieraus lässt sich nicht schlussfolgern, dass Menschen mit höherem Bildungsabschluss 
nicht straffällig sind. Aber sie werden vermehrt ein höheres Einkommen erzielen und 
damit eher nicht auf die freie Straffälligenhilfe zurückgreifen, sondern kostenpflichtige 
Angebote wie beispielsweise Rechtsanwält:innen in Anspruch nehmen.
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für Beratungen verlassen. Ein weiteres Drittel wohnt im eige-
nen Haushalt oder in einer WG und besitzt einen eigenen Miet-
vertrag. 5 Prozent leben zur Untermiete bei Freund:innen oder 
der Familie. Etwa 24 Prozent sind ohne eigenen Wohnraum; die 
Betroffenen nutzen Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe 
oder leben in prekären Unterkünften.

Tabelle 3: Wohnsituation in Prozent (n=127)

Über die Gruppe der inhaftierten Personen ist nicht bekannt, ob 
sie nach der Entlassung eine gesicherte Wohnsituation erwar-
tet. Betrachtet man die restliche Gruppe (n=86), so hat etwa 
die Hälfte eine eigene Wohnung oder einen WG-Platz. Demge-
genüber lebt über ein Drittel dieser Gruppe in einer unsicheren 
Wohnsituation, als Nutzer:in einer Einrichtung der Wohnungs-
losenhilfe oder in prekären Unterkünften. Die Sicherheit eines 
eigenen Zuhauses und eines eigenen Mietvertrages fehlte die-
sen Personen. 

Einkommenssituation

Eine weitere Frage der Studie befasste sich mit der Einkom-
menssituation der Klient:innen, wobei sich die folgenden Er-
gebnisse auf diejenigen beziehen, die zum Zeitpunkt der Befra-
gung nicht inhaftiert waren (n=86). Mehrfachnennungen waren 
hier möglich, beispielsweise wenn Personen zu ihrer Erwerbs-
arbeit mit Arbeitslosengeld II (ALG II) aufstocken. Im Ergebnis 
zeigt sich ein heterogenes Bild: Bei den Frauen wurde bei knapp 
60 Prozent angegeben, dass sie ALG II beziehen. Nur 11 Prozent 
hatten eine Erwerbsarbeit. Weitere 7 Prozent bezogen Arbeits-
losengeld I (ALG I) oder Leistungen der Arbeitsförderung (SGB 
III). 7 Prozent der Frauen verfügten über kein Einkommen.

Bei den Männern steht der Bezug von ALG II ebenfalls an erster 
Stelle. Allerdings fällt er mit 38 Prozent deutlich geringer aus als 
bei den Frauen. Hier ist jeder Vierte in Erwerbsarbeit. Zwei der 
erwerbstätigen Personen erhalten ergänzend Leistungen vom 
Jobcenter. Weitere 12 Prozent beziehen ALG I oder Arbeitsför-
derung. Kein Einkommen hatten nach Angaben der Fachkräfte 
4 Prozent der männlichen Klienten.

Soziale Lebensform

Nach Fragen zur Wohn- und Einkommenssituation wollten wir 
abschließend wissen, in welchen sozialen Lebensformen sich 
die Klient:innen befinden (siehe Tabelle 4). Die soziale Lebens-
form meint die Art und Weise des Zusammenlebens mit unter-
schiedlichen nahestehenden Personen oder des Alleinlebens. 
Hier zeigt sich, dass Männer (63 Prozent) prozentual häufiger 
allein leben als Frauen (50 Prozent). Bei den Frauen ist dagegen 
der Anteil der Alleinerziehenden deutlich größer. Frauen leben 
eher in Paarbeziehungen (sowohl mit als auch ohne Kinder) 
als Männer. Frauen leben auch häufiger bei Verwandten oder 
Freund:innen, während Männer häufiger in Wohngemeinschaf-
ten leben.

Tabelle 4: Soziale Wohnsituation in Prozent (ohne Inhaftierte) 
(n=86)

In den letzten Jahren hat der familienorientierte Ansatz in der 
Straffälligenhilfe zunehmend an Bedeutung gewonnen, da so-
wohl Menschen im Gefängnis Kinder haben können als auch 
Eltern von Kindern im Gefängnis sein können. Dies hat zur 
Schaffung von bundesweiten Angeboten im Rahmen der Straf-
fälligenhilfe geführt (siehe Fn6). In dieser Befragung wurde 
nicht explizit nach den leiblichen Kindern der Klient:innen ge-
fragt. Vielmehr sollte ermittelt werden, ob die Personen sich 
in Verantwortung für Kinder sehen. Das kann auch die Kinder 
einer Partnerin oder eines Partners einschließen. Bei Männern 
wurde in 21 Prozent der Antworten eine solche elterliche Ver-
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antwortung gesehen – bei Frauen hingegen in 42 Prozent. In 
8 Prozent der Fälle konnten keine Angaben gemacht werden. 
Wenn die Frage nach der Verantwortung für Kinder bejaht wur-
de, betraf dies bei 40 Prozent der Fälle ein Kind, bei weiteren 
40 Prozent 2 bis 3 Kinder und bei 20 Prozent mehr als 3 Kinder. 
Rechnet man hieraus die Anzahl der Kinder hoch, bei denen ein 

Elternteil von einer Strafsanktion betroffen ist, dann ergibt sich 
in dieser Stichprobe von 127 Personen geschätzt eine Anzahl 
von 50 betroffenen Kindern (11 x 1 Kind, 11 x 2-3 Kinder, 4 x 
4-5 Kinder).

4. Problemlagen der straffällig gewordenen Menschen

Anliegen der Klient:innen in der freien Straffälligenhilfe

Ein weiterer Abschnitt der Befragung befasste sich mit den 
Anliegen, Themen oder Problemen, aufgrund derer sich Men-
schen an die freie Straffälligenhilfe wenden. Wie bereits zuvor 
dargestellt (siehe oben), bietet die Beratung in diesem Be-
reich ein breites Spektrum an Unterstützungsmöglichkeiten. 
Die Fachkräfte wurden gefragt, mit welchem Anliegen sich die 
Klient:innen an diesem Tag an sie gewandt hatten (siehe Tabelle 
5). Dabei konnten mehrere Angaben ausgewählt werden.

Knapp ein Drittel der Nutzer:innen nahm die allgemeine Be-
ratung in Anspruch. In diesem Rahmen können verschiedene 
Themen angesprochen werden, darunter die Sicherung des 
Lebensunterhalts nach der Haftentlassung oder der drohende 
Wohnungsverlust aufgrund eines Haftbefehls. Jede:r Zehnte be-
findet sich im betreuten Wohnen. Das bedeutet, dass die Per-
son über einen längeren Zeitraum in einer vom Träger bereitge-
stellten Wohnung bei der Verbesserung ihrer Lebenssituation 
in verschiedenen Aspekten wie Einkommen, Arbeit, Schulden, 
Gesundheit usw. unterstützt wurde. Auch die Schuldnerbera-
tung wird von 10 Prozent der Klient:innen genutzt. Ansonsten 
verteilen sich die Anliegen auf das breite Spektrum: Von der 
Unterstützung bei der Wohnraumsuche, frauenspezifische An-
gebote, Suchtberatung bis hin zur Vermittlung von Arbeit.

Belastungsfaktoren für Klient:innen der freien Straffälligen-
hilfe

Abschließend wurden die Fachkräfte gebeten, die Themenbe-
reiche zu bewerten, die von den Klient:innen als besonders be-
lastend empfunden wurden. Dabei konnten sie ihre Einschätz-
un-gen auf einer Skala von 1 (gar nicht belastend) bis 5 (sehr 
belastend) abgeben (siehe Tabelle 6). Mehrfachnennungen 
waren möglich. Die Ergebnisse zeigen, dass die folgenden Pro-
blem-felder am häufigsten genannt wurden: Wohnen, Existenz-
sicherung und Umgang mit Behörden. 

Tabelle 5: Nutzung der freien Straffälligenhilfe (Mehrfachnen-
nungen möglich)

Es gibt jedoch deutliche Geschlechterunterschiede bei der 
Wahrnehmung der Belastungsfaktoren. Die Fachkräfte gaben 
an, dass Frauen stärker von Existenzsicherungsproblemen be-
lastet sind als Männer (siehe Tabelle 7). Dazu gehört auch das 
Problem der Überschuldung. Aber auch von belastenden sozia-
len Beziehungen, Scham- und Schuldgefühlen, psychischen Stö-
rungen und der Angst vor Gewalt sind Frauen stärker betroffen.

Bei den Klient:innen, die nicht in Deutschland geboren sind, 
ergibt sich ein anderes Bild (siehe Tabelle 8). Hier werden vor 
allem ausländerrechtliche Probleme und belastende soziale Be-
ziehungen als besonders problematisch wahrgenommen. Auch 
das Thema „Wut auf Polizei/Justizbehörden“ spielt eine deut-
lich größere Rolle. 
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Tabelle 6: Belastungen auf einer Skala von 1 bis 5 (n=127)

Tabelle 7: Die fünf am stärksten belastenden Themen bei Frau-
en und Männern auf einer Skala von 1 bis 5

Tabelle 8: Die fünf am stärksten belastenden Themen bei nicht 
in Deutschland geborenen Personen im Vergleich auf einer Ska-
la von 1 bis 5

An dieser Stelle wollen wir auch auf die beiden Personen ein-
gehen, die als divers bezeichnet wurden. Beide befanden sich 
zum Zeitpunkt der Befragung im Gefängnis. Sie waren zwischen 
40 und 50 Jahren alt. Bezogen auf die Frage nach den belasten-
den Themen gaben die Fachkräfte hier an: Beide Personen sind 
stark von psychischen und psychosomatischen Störungen, be-
lastenden soziale Beziehungen und Angst vor Gewalt betroffen. 
Auch wenn es sich nur um zwei Personen handelte, bestätigen 
diese Angaben die Erfahrungen von Beratungsstellen. Perso-
nen, die sich als divers bezeichnen, sind besonders Diskrimi-
nierung und Bedrohungen im Justizvollzug ausgesetzt, sodass 
auch hier spezifische Angebote des Strafvollzugs und der freien 
Straffälligenhilfe wünschenswert und notwendig sind (vgl. hier-
zu den Ratgeber der trans*Ratgeber Gruppe 2018).

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass die Bedarfe der Nut-
zer:innen der freien Straffälligenhilfe ein breites Spektrum 
umfassen. Diese reichen von allgemeiner Beratung, über Be-
treuungsangebote im Bereich des Wohnraums bis hin zu Ver-
mittlungsangeboten für Arbeit. Aber auch spezifische Themen 
wie Schuldnerberatung, Ausländerrecht oder die Bewältigung 
von Gewalterfahrungen werden abgefragt. Obwohl das Über-
gangsmanagement in den letzten Jahren systematisch erwei-
tert wurde, zeigen die Antworten, dass immer noch Verbesse-
rungen erforderlich sind, um den Reintegrationsprozess nach 
der Haft erfolgreich zu gestalten. Besondere Schwerpunkte 
stellen hier die Wohnungsnot, die Schwierigkeiten beim Erhalt 
von existenzsichernden Leistungen und der Umgang mit den 
zuständigen Behörden dar.
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Exkurs: Auswirkungen der Corona-Krise auf die Ar-
beit der freien Straffällligenhilfe

Diese Befragung wurde ein Jahr nach dem Ende der letzten 
Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt. Während der Pan-
demie und der zeitweiligen Lockdowns waren alle Menschen 
in unterschiedlichen Lebensbereichen von erheblichen Ein-
schränkungen betroffen. Inhaftierte Menschen wurden u.a. 
durch Besuchsverbote und längere Einschlusszeiten noch stär-
ker isoliert. Zudem hatten sie nach ihrer Entlassung Schwierig-
keiten, Jobcenter zu betreten oder soziale Kontakte aufzubau-
en (LAK Berlin 2021). Die Einschränkungen betrafen auch die 
Arbeit der freien Straffälligenhilfe, die teilweise keinen Zugang 
mehr zu den Justizvollzugsanstalten hatte.

Aus diesem Grund haben wir die Fachkräfte zu den Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie auf ihre Arbeit befragt. Die Befra-
gung ergab, dass ein Jahr nach dem Ende der letzten Corona-
Beschränkungen überraschend viele Träger ihre Angebote trotz 
der Pandemie durchgehend aufrechterhalten konnten, wie 
von 86 Fachkräften angegeben. Im Gegensatz dazu mussten 
24 Träger ihr Angebot einschränken. Dies betraf insbesondere 
Beratungen im Justizvollzug, da der Zugang für die Berater:in-
nen zeitweise untersagt war. Teilweise mussten auch Angebote 
aufgrund von Hygienevorschriften in den eigenen Beratungs-
stellen ganz oder teilweise ausgesetzt werden. Insbesondere 
Gruppenangebote waren davon betroffen. Schwierigkeiten er-
gaben sich auch bei der Vermittlung von Einsatzstellen für die 
Ableistung der sogenannten „freien Arbeit“, da einige Arbeit-
geber während der Pandemie keine Beschäftigung anboten.

Die Fachkräfte wurden auch gefragt, ob die Corona-Pandemie 
den Kontakt zu ihren Klient:innen verändert hat. Hier zeigte sich 
eine Spaltung in den Antworten: Die eine Hälfte der Fachkräfte 
sah keine wesentlichen Veränderungen, während die andere 
Hälfte Veränderungen bemerkte, die vor allem auf die Reduzie-
rung persönlicher Kontakte und die damit verbundene größere 
Distanz zurückzuführen waren. Obwohl Beratungen schrift-
lich oder digital durchgeführt werden konnten, konnte dies 
den persönlichen Kontakt nicht vollständig ersetzen, der als 
notwendig für den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung 
angesehen wurde. Inhaftierte Menschen wurden durch die 
Corona-Maßnahmen weiter isoliert, da Kontakte und Gruppen-
angebote eingeschränkt wurden. Auch wurde die Arbeit für die 
Fachkräfte in der Haft schwieriger, weil die Beratungen teil-
weise nicht mehr in (kleinen) vertraulichen Räumen, sondern 
innerhalb der von vielen Menschen gleichzeitig geteilten Be-
suchsräume durchgeführt werden mussten.

Weiterhin wurde auch gefragt, ob und inwieweit sich der Kon-
takt zu anderen Organisationen und Trägern verändert hat. 

Insgesamt gaben 62 Befragte an, dass es Veränderungen gab 
(48 sahen keine Veränderung). Diese wurden ebenfalls haupt-
sächlich in der verstärkten Digitalisierung der Netzwerkarbeit 
gesehen. Es gab mehr Online-Meetings, mehr Absprachen 
per Telefon und E-Mail, was zu einer gewissen Distanz in der 
Zusammenarbeit führte und die Arbeit insbesondere dort er-
schwerte, wo digitale Verbindungen nicht oder erst sehr spät 
vorhanden waren: bei Behörden.

Abschließend wurden die Fachkräfte danach gefragt, welche 
positiven Veränderung die Pandemie für die Arbeit der freien 
Straffälligenhilfe gebracht hat. Hier gaben 71 Personen an, dass 
es Dinge gab, die beibehalten werden sollten, die teilweise kon-
trär zu den gerade gegebenen Antworten stehen (39 sahen kei-
ne wünschenswerten Änderungen). Beibehalten werden sollte 
die Möglichkeit, Beratungen, Sitzungen und Fortbildungen on-
line durchzuführen, da es Zeit und Fahrtkosten sparen kann. 
Dies gilt auch für die Einschätzung der Arbeit der Behörden: 

Auch hier wurde positiv gesehen, dass Anträge vermehrt online 
gestellt und schneller bearbeitet werden können. So mussten 
Personen am Tag der Entlassung nicht mehr persönlich beim 
Jobcenter vorstellig werden, da die Beantragung online erfol-
gen konnte. Dies sparte Zeit für wichtige andere Dinge. Bezogen 
auf die eigenen Arbeitsbedingungen wurde der Ausbau des Ho-
meoffice als positiv gesehen, da er als eine Möglichkeit angese-
hen wurde, den Arbeitsalltag flexibler zu bewältigen. 

Viele Hoffnungen sind auch mit der Modernisierung der Ge-
fängnisse verbunden. Hier gab es regional unterschiedlich erste 
Verbesserungen beispielsweise bei der telefonischen Erreich-
barkeit von Klient:innen im Haftraum. Abschließend wurde 
auch die größere Beachtung des Themas Hygiene als positiv 
und erhaltenswert gesehen.

Die Corona-Pandemie hat, wie in allen gesellschaftlichen Syste-
men, auch im Bereich der Strafjustiz die Digitalisierung voran-
getrieben. Die Antworten der Fachkräfte zeigen eine differen-
zierte Bewertung der Vor- und Nachteile. Während die digitale 

»Inhaftierte Menschen wurden 
durch die Corona-Maßnahmen 
weiter isoliert, da Kontakte und 

Gruppenangebote eingeschränkt 
wurden. «
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Kommunikation auf der einen Seite Vorteile bietet, indem sich 
beispielsweise bei Videokonferenzen der Zeitaufwand redu-
ziert, sich auf der anderen Seite auch die Zeit der persönlichen 
Begegnungen, die wichtig ist für den Aufbau einer stabilen     
Beziehungsarbeit. Auch kann sich diese Entwicklung nachteilig 
auf die soziale Teilhabe der Klient:innen auswirken, wenn der 
Zugang nur noch durch digitale Geräte und Online-Kommunika-
tion möglich ist, diese aber in der Haft nicht zulässig und nach 
der Entlassung teilweise nicht vorhanden sind. 

D. Zusammenfassung

Die dritte Befragung von Fachkräften der freien Straffälligenhil-
fe durch die Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe e. 
V. kommt zu vergleichbaren Ergebnissen wie die beiden voran-
gegangenen Studien: Straffällig gewordene Menschen, die die 
Hilfen der freien Straffälligenhilfe in Anspruch nehmen, leben 
überwiegend in prekären Verhältnissen: Mehr als ein Drittel der 
straffällig gewordenen Personen in dieser Befragung, die nicht 
mehr inhaftiert sind, lebt in unsicheren Wohnverhältnissen. Sie 
haben keinen eigenen Mietvertrag, sondern sind angewiesen 
auf die Wohnungsnotfallhilfe. Auch die Einkommenssituation 
ist überwiegend prekär: Nur jede zehnte Frau und jeder vierte 
Mann ist in Arbeit. Der überwiegende Anteil der Betroffenen ist 
abhängig von Leistungen des Jobcenters oder der Arbeitsagen-
tur. Zudem leben insbesondere Männer in dieser Zeit überwie-
gend allein, während fast jede fünfte Frau allein für ein oder 
mehrere Kinder verantwortlich ist. 

Insofern gelten nach Auskunft der Fachkräfte auch die Bereiche 
Wohnen, Existenzsicherung und der Umgang mit Behörden als 
die am stärksten belastenden Lebensbereiche für ihre Klient:in-
nen. Hier lässt sich noch differenzieren: Bei Frauen stehen die 
Existenzsicherung verbunden mit dem Thema Überschuldung 
sowie Probleme aufgrund von belastenden sozialen Beziehun-
gen im Vordergrund. Bei Menschen, die nicht in Deutschland 
geboren wurden, sind es dagegen ausländerrechtliche Proble-
me und ebenfalls belastende soziale Beziehungen.

In diesen überwiegend unsicheren Verhältnissen ist das Ziel der 
Reintegration nach einer Freiheitsstrafe besonders herausfor-
dernd. Damit Resozialisierung gelingen kann, sollten bereits zu 
Beginn der Inhaftierung die Bedingungen für den Übergang in 
die Freiheit verbessert werden: Vorhandener Wohnraum soll-
te bei Freiheitsstrafen unter einem Jahr gesichert werden.10 
Durch Schuldenregulierung sollten die Startchancen nach der 
Entlassung verbessert werden. Den offenen Vollzug gilt es als 
Regelvollzug auszubauen, damit bereits hier beispielsweise 
eine Integration in den Arbeitsmarkt oder eine Wohnraumsu-

10  Vergleich hierzu auch das Positionspapier von KAGS und EBET. Online verfügbar unter: 
http://kags.de/wp-content/uploads/2019/10/20191017_Position_Mietkosten_bei_In-
haftierung-1.pdf

che erfolgen kann. Der Übergang in die Selbstverantwortung 
kann langfristig vorbereitet und bei Bedarf begleitet werden. 
Eine inhaftierte Person sollte rechtzeitig vor der Haftentlassung 
wissen, dass er/sie bei Bedarf Leistungen des Jobcenters er-
hält, oder in welcher Unterkunft er/sie (übergangsweise) unter-
kommt. Deutlich geworden ist auch die Notwendigkeit schu-
lischer Bildung und Ausbildung. Angebote können in diesem 
Bereich eine erhebliche Verbesserung der Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt bedeuten.

Nach der Entlassung sind insbesondere die Themen Wohnen 
und Existenzsicherung sowie der Umgang mit Behörden in den 
Fokus zu nehmen. Die freie Straffälligenhilfe hat an dieser Stelle 
ein breites Angebot: Neben Betreutem Wohnen oder der Un-
terstützung bei der Existenzsicherung hält sie spezifische Ange-

bote bereit: Beratungen für Familien, bei ausländerrechtlichen 
Fragen, für Menschen mit Gewalterfahrungen und belastenden 
Beziehungen, die Vermittlung von Einsatzstellen für gemeinnüt-
zige Arbeit und vieles mehr. 

Die Studie hat den erheblichen und breiten Unterstützungsbe-
darf der Klientel der freien Straffälligenhilfe deutlich gemacht. 
Die freie Straffälligenhilfe stellt hierfür bereits ein vielfältiges 
Angebot bereit. Diese Vielfalt von Angeboten, um abschließend 
die Blickrichtung zu wechseln, ist eine Herausforderung, aber 
auch eine Chance für die freie Straffälligenhilfe. Denn die Viel-
falt der Arbeitsbereiche macht auch die Attraktivität der Arbeit 
für die Fachkräfte aus. Hiermit kann in Zeiten des Fachkräfte-
mangels zukünftig noch stärker geworben werden. Denn für 
diese Arbeit wird ein gut ausgebildetes Personal benötigt. Sonst 
kann die Hilfe nicht erbracht werden. Hierfür bedarf es einer 
stabilen und langfristigen Finanzierung der Angebote. Denn nur 
eine starke Straffälligenhilfe kann Menschen bei dem schwieri-
gen Prozess der Reintegration gut unterstützen.

»Mehr als ein Drittel der straffällig 
gewordenen Personen in dieser 

Befragung, die nicht mehr 
inhaftiert sind, lebt in unsicheren 

Wohnverhältnissen. Sie haben 
keinen eigenen Mietvertrag, 

sondern sind angewiesen auf die 
Wohnungsnotfallhilfe.«
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